
 

 

Lfd.Nr. 11 |Jahr 2023  

  

VERHANDLUNGSSCHRIFT  

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am Donnerstag, den 02. Februar 2023  

Tagungsort:  Sitzungssaal  

Beginn:   19:00 Uhr  

Ende:  20:50 Uhr  

Anwesende GR-Mitglieder:  

  

1. Bgm. Markus Hansbauer als 

Vorsitzender 

2. 1. Vizebgm. Johann Schmidseder  

3. GV Reinhard Windhager  

4. GR Andreas Lengauer  

5. GR Anna Wimmer  

6. GR Thomas Klugsberger  

7. GR Alois Brunner  

8. GR Franz Schabetsberger  

9. GR Karin Eichinger  

10. GR Sascha Hübsch  

11. GV Michael Desch  

  12. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.   

19.   

  

GR-Ersatzmitglieder:  

GR Unterberger Andreas  

GR Johannes Schönbauer   

GR Bernhard Rosenberger  

  

  

  

  

  

  

  ER Christian Kalchgruber  für  GR Günter Humer  

 ER Lukas Sumereder Anna Zallinger  für  GR Anna Zallinger Lukas Sumereder  

 ER Walter Furthner Marcel Weinberger  für  GR Marcel Weinberger Walter Furthner  

  ER Andreas Schroll  für   2. Vizebgm. Franz Arthofer  

  ER Yvonne Mader  

  

für  GR Elisabeth Jäger   

Der Leiter des Gemeindeamtes:   

 

AL Petra Langmaier   

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990):  -  

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990):  

  

Es fehlen:  

AL Petra Langmaier   

  

  entschuldigt:  unentschuldigt:   

  GR Günter Humer  

  GR Anna Zallinger  

  GR Marcel Weinberger  

  2. Vizebgm. Franz Arthofer  

 GR Elisabeth Jäger  
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder am 

27.01.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 

54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten ist, und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 

zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der 

Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde; 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 16.12.2022 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese 

Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden 

Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind anzugeloben: - 

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 2002 eingebracht:  

Aufnahme des Tagesordnungspunktes: 

· TOP 16. Dringlichkeitsantrag Änderung der Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage (Beratung und 

Beschlussfassung) 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 

 

Der Vorsitzende setzt folgenden Tagesordnung von der Tagesordnung ab: 

- 

 

Bürgerfragestunde – keine Wortmeldungen  
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Tagesordnung: 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Kulturausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 3. Bericht der Obfrau des Umweltausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 4. Ankauf eines LFA-B für die FF Riedau – Auftragsvergabe (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 5. Anpassung der Eintrittspreise im Freibad Riedau ab 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 6. Kaufvertrag Gstnr. 186/16, KG 48129 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 7. Änderung der Marktstandsgebührenverordnung (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 8. Änderung der Abfallgebührenordnung 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 9. Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage im Freibad – Bahnhofstraße 57 (Beratung 

und Beschlussfassung) 

TOP 10. Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage am Schulgebäude – Schulplatz 134  

(Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 11. Änderung des Dienstpostenplanes der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 12. Anpassung der Preisgelder für den Pferdemarkt (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 13. Voranschlag 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 14. Festlegung der Prioritätenreihung (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 15. MEFP 2024-2027 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 16. Dringlichkeitsantrag Änderung der Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 17. Bericht des Bürgermeisters 

TOP 18. Allfälliges 
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TOP 1. Bericht des Obmannes des Kulturausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann GR Alois Brunner gibt den Bericht zur Sitzung des Kulturausschusses, am 09.01.2023 mit folgender 

Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Kulturausschusses, am 09.01.2023 mit der Tagesordnung:  

• Rossmarkt 11.03.2023 

• Freibadtarife 

• Allfälliges 

 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

Sitzung des Wohnungsausschusses am 16.01.2023 

 

TOP 3. Bericht der Obfrau des Umweltausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Die Obfrau GR Karin Eichinger gibt den Bericht zu der Sitzung des Umweltausschusses, am 18.01.2023 mit folgender 

Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Umweltausschusses, am 18.01.2023 mit der Tagesordnung:  

• Nachbesprechung Christbaumaktion 

• Angebote Kastanie vor Marktplatz 86 (Gemeindehaus) 

• Kooperation mit der Mittelschule Riedau – Ablauf der Aktion „Kinder erlaufen Bäume“ 

• Zertifikatslehrgang OÖ Umweltreferent/innen in Gemeinden 

• Dick Josef (Baumpflege) 

• Nachbesprechung Christbaumaktion 

• Allfälliges  
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TOP 4. Ankauf eines LFA-B für die FF Riedau – Auftragsvergabe (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

• Rosenbauer Österreich Gesellschaft mbH.: Leistungsverzeichnis über die Lieferung von 1 Löschfahrzeug mit 

Bergeausrüstung „LFA-B“ 

Es wurde ein Angebot über die Plattform ANKÖ abgegeben. Die Angebotsöffnung war am 26.01.2023 um 13:00 Uhr 

Fa. Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.b.H. 

Gesamtbetrag von 393.620,27 Euro inkl. USt. für Fahrgestell und Aufbau 

Der Liefertermin beträgt ca. 20 Monate ab Auftragseingang vorbehaltlich termingerechter Fahrgestellanlieferung.  

 

 

 

Beschluss: 

ER Andreas Schroll stellt den Antrag, dass das Fahrzeug (Fahrgestell und Aufbau) in der Höhe von 393.620,27 Euro 

angekauft wird.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 5. Anpassung der Eintrittspreise im Freibad Riedau ab 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

Der Kulturausschuss bringt folgenden Beratungsvorschlag zur Kenntnis: 

 

· Familienkarte auch Großeltern auch Kindern → bleibt wie gehabt, nur statt Elternteil auf Erwachsenen ändern; 
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GV Michael Desch fragt nach, ob mit den Bediensteten gesprochen worden ist, bzgl. der Abwicklung, da geht’s um den 

vorab Verkauf?  

AL Petra Langmaier gibt dazu bekannt, dass mit Fr. Pointner (Bademeisterin) gesprochen worden ist, und ob es für sie 

passt. Fr. Pointner möchte die Vorverkaufskarten direkt im Freibad anbieten, früher war es am Gemeindeamt, das 

möchte sie aber nicht mehr. Sie wird die Umstellung der Kassa mit der Fa. Netcon durchführen.  

GV Michael Desch fragt nach, ob die Umstellung nicht auf einmal gemacht werden kann. Muss man da zweimal nach 

Ried/Innkreis fahren? 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass die Kassa zweimal umgestellt werden muss – einmal auf die Preise mit Vergünstigung 

und einmal mit den neuen Preisen.  

GR Alois Brunner fragt nach, muss man da was ändern, wenn wir die Karten zum Vorjahrespreis verkaufen? 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dann lässt sie die Kassa einmal umstellen. 

GR Alois Brunner gibt dazu bekannt, dass die Eltern herausgestrichen worden sind und auf Erwachsenen geänderte 

worden ist. Das bedeutet, dass auch Großeltern eine Saisonkarten kaufen können. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die zur Kenntnis gebrachten Eintrittspreise für die lfd. Freibadsaison zu genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

17 „JA“-Stimmen, 2 „Enthaltungen“ (ER Andreas Schroll, GR Franz Schabetsberger) 
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TOP 6. Kaufvertrag Gstnr. 186/16, KG 48129 (Beratung und 

Beschlussfassung)  
  

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  
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GR Bernhard Rosenberger fragt nach, wie es grundsätzliche zu Stande gekommen ist, und zwar wie er sein Grundstück 

gekauft hat, hat er es gewusst, dass so ein Eck, das zugegebener Weise nicht schön ist, in seinem Grundstück ist und 

wann, dann müsste ihm ja irgendwer zugestanden haben, dass er die Gemeindefläche nutzen darf. Wie ist die 

Geschichte zustande gekommen, würde mich interessieren. 
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Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er da sicher am wenigsten lang dabei ist. Aber so wie ich es gehört habe, wurde 

im Jahr 2012/2013, als er gebaut hat, ihm anscheinend zugesagt, dass er dieses Eck, bzw. das was er jetzt kaufen möchte, 

nutzen kann. Es wurde im Jahr 2020 im Gemeinderat festgehalten, dass Hr. Mukenschnabel in gleicher Größe und 

Wertigkeit ein Grundstück von Hr. Humer kaufen muss und dann wird zwischen Hr. Mukenschnabel und der 

Marktgemeinde Riedau der Grund getauscht. Wir haben auch damals im Gemeindevorstand darüber gesprochen, die 

damalige AL Fr. Gehmaier hat auf die Situation hingewiesen und hat gesagt, dass das Grundstück noch berichtigt werden 

soll.  

GR Bernhard Rosenbauer sagt dazu, also es weiß keiner und es ist einfach passiert? Für mich, muss ich ganz ehrlich 

sagen, ist die Optik schief, weil, wenn ich einen Grund kaufe, dann kaufe ich den, wie er lt. Flächenwidmungsplan ist, 

das, was daneben ist, geht mich grundsätzlich nichts an. Und jetzt, wenn ich mir ein Grundstück anschaue, kann sich 

jeder auf Google Maps oder Doris anschauen, das ist wie ein großer Grund mit 1.600 m² und jetzt, einfach im Nachhinein 

zu sagen, das ziehen wir glatt, machts für mich ein bisschen schwer nach außen zu argumentieren, weil jeder andere, 

der einen großen Grund haben will, muss sich diesen zum Baulandpreis kaufen und nicht zum Grünlandpreis, das passt 

für mich nicht.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, Tatsache ist, dass im Vertrag drinnen steht, dass es ein eigenes Grundstück (186/16) 

mit 262 m², mit Widmung Grünland ist. Es hat ein paar Anfragen gegeben, weil es im Vertrag anscheinend nicht 

eindeutig war. Aufgrund der Nachfrage beim Notar Schauer wurde auch bestätigt, dass es ein eigenständiges 

Grundstück ist, und in die EZ integriert ist, und auch eine Grünland Widmung hat. Das Retentionsbecken hat lt. Büro 

Oberlechner am Standort Platz, wo es geplant ist. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass hier die Optik trotzdem nicht passt.  

GR Thomas Klugsberger fragt nach, ob er es ursprünglich nicht bekommen hat, weil man nicht genau gewusst hat, ob 

das Retentionsbecken von der Größe her ausreichend ist und es hat sich später herausgestellt, dass das Becken nicht 

so groß sein muss und jetzt könnte man es ihm verkaufen? 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dann muss es jedoch wo stehen? 

GR Thomas Klugsberger sagt dazu, dass es ja anscheinend eine Vereinbarung dazu gibt, oder? 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, eben nicht, und das macht mich stutzig, ich selber war zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht da herinnen. Ich will hier auch nicht unfair sein, wenn irgendwas geschrieben ist und ich weiß von dem nichts. Ihr 

wisst, wer bei mir noch recherchiert, und wenn der nichts findet, dann gibt’s nichts.  

GV Michael Desch sagt dazu, dass er sich dazu auch befragt hat. Es ist offenbar so gelaufen, dass irgendwer gesagt hat, 

dass es angeschüttet werden kann bzw. hergerichtet werden darf. Das muss doch Hr. Mukenschnabel wer gesagt haben, 

dass er es anschütten kann. Hier wäre interessant, wer solche Wortmeldungen tätigt, bei einem Grund, der der 

Gemeinde gehört.  

GR Andreas Lengauer sagt dazu, das können nur ein paar von da herinnen wissen. Hr. Schabetsberger müsste doch von 

dem noch was wissen? 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, ich melde mich dann eh noch zu Wort, aber diskutiert einmal.  

GV Michael Desch hofft, dass es nicht Fr. Bürgermeisterin war. Irgendwer wird das doch gesagt haben, dass es 

angeschüttet werden kann? Es werden die Aussagen doch irgendwo herkommen? Ich selber schütte doch nichts an, 

und nehme Geld in die Hand, und dann muss ich es wieder zurück bauen. 

ER Andreas Schroll sagt dazu, dass er bei der ganzen Geschichte zu Bedenken gibt, dass wir da hier nicht einen 

Präzedenzfall daraus machen, weil rein theoretisch, hätte dann jeder Gemeindebürger das Anrecht, der an öffentliches 

Gut angrenzt, das öffentliche Gut anzukaufen. Wenn wir es einem durchgehen lassen, dann kann jeder andere auch 

daher kommen. Wir haben viele Randstücke, die an das öffentliche Gut angrenzen. Ich weiß nicht, ob wir uns hier nicht 

gewaltig den Nagel eintreten, wenn wir das so einfach durchgehen lassen. 
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ER Lukas Sumereder sagt dazu, dass wäre ja der Fall, wenn er es gemacht hätte ohne Zustimmung. 

ER Andreas Schroll sagt dazu, es gibt dazu keine Gemeinderatszustimmung. Es ist nach wie vor ein öffentliches 

Grundstück, wenn man es im Doris heraussucht. Wie schaut es wirklich aus, Gebäude auf das Eck hin, da ist es schon 

ziemlich knapp, mit den drei Meter. Wenn ich euch erinnern darf, wir haben dazumal einen Punkt gehabt, wo es darum 

gegangen ist, wo sich ein jetziges Gemeinderatsmitglied einen Grund gekauft hat, und jetzt würde es um 

zusammenschließen der Grundstücke gehen, und da ist gesagt worden, das geht nicht zwecks den Quadratmetern. Da 

haben wir uns darauf berufen können, dass dazumal eine andere Rechtslage war, das haben wir jetzt aber nicht. Wir 

haben noch immer öffentliches Gut und es gibt keinen offiziell Beschluss, dass er es benützen darf.  

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dass er zu diesem Thema auch relativ wenig weiß. Es muss doch irgendwer 

was gesagt haben, weil per Gaudi macht er sowas nicht. 

GR Karin Eichinger fragt dazu, warum macht man sowas nicht schriftlich, mündlich kann ich ja auch alles versprechen. 

Wer weiß es noch, egal wer es zugesagt hat, hat er es vielleicht so angeschüttet? Wir wissen es nicht, ich weiß das 

Thema mit dem Grundtausch noch. Ich hoffe auch, dass man in fünf Jahren nicht draufkommt, dass das Becken zu klein 

ist.  

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, man macht hier einen Präzedenzfall auf. In diesem Fall ist hier die einzige 

Möglichkeit, dass wir hier wieder rauskommen, dass wir auf jeden Fall wieder einen Grund zurücknehmen. Damit kann 

ich künftig sagen, dass die Gemeinde keinen Grund hergegeben hat. Das Andere bzgl. Grundpreis und hin und her, wäre 

noch zum Klären. Für mich wäre es am saubersten, man macht das mit dem Grundtausch. Über den Kaufpreis haben 

wir dann eigentlich keine Hoheit mehr, denn wir wissen auch nicht, was er damals gezahlt hätte für den Grund, wenn 

er damals die komplette/große Fläche gekauft hätte. Aber als Gemeinde sind uns damals, also wenn er fiktiv damals 

schon 1.600 m² gekauft hätte, Aufschließungsgebühren entgangen. Diese Summe hätte die Gemeinde schon, zusätzlich 

zu den 262 m² als Grund haben möchte, möchte ich auch diese Summe zurückhaben, die er sich quasi damals erspart 

haben, dann soll er dies auch, meiner Meinung nach, als Bauland haben. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit, 

dass fällt hier auch unter Altlastbereinigung. Dann ist auch der Grund größer, wie wir ihn eigentlich gern hätten - aber 

dann wäre hier alles sauber. Dann kann keiner sagen, er hat Grünland und nutzt es wie Bauland. Die Optik wäre weg, 

und man kann auch nicht sagen, die Gemeindefläche ist kleiner geworden.  

GR Sascha Hübsch ergänzt dazu, dass falls ein weiterer Platz für das Retentionsbecken benötigt werde, hätte man schon 

ausreichend Platz gehabt, auszuweichen.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, es gibt hier zwei Möglichkeiten: Wir können es sachlich, kurz, schmerzlos und ohne 

viele Details lösen, indem wir einfach hergehen und sagen, dass nur einen Grundtausch in Frage kommt oder wir müssen 

tief hineinsteigen, was aber in der Öffentlichkeit sicher nicht recht gut ankommt. Es sind hier Fehler passiert, die nicht 

passieren hätten dürfen. Ich werde aber sicher nicht sagen, dass irgendwer irgendwem etwas versprochen hat, das war 

vor meiner Zeit. Ich kann nur sagen, was ich versprochen habe und zu dem Stehe ich auch – und das war von Anfang 

an, solange da noch keine Erweiterung ist, kann er den Grund nutzen und dann muss er sich mit Hr. Humer vereinbaren, 

dass er den Grund im gleichen Ausmaß zukauft, auf der anderen Seite, und der Gemeinde 1:1 zusammentauscht. Das 

wäre hier am Einfachsten. Ich würde auch vorschlagen, dass wir den Punkt absetzen und Hr. Mukenschnabel sagen, 

dass er den Grund auf der anderen Seite kaufen soll, und diesen dann 1:1 mit der Gemeinde umtauschen soll, ohne 

dass Kosten anfallen für die Gemeinde, so wie es ausgemacht worden wäre. 

GV Michael Desch sagt dazu, das mit dem Grundtausch ist zwar 2020 schon ausgemacht worden, also wenn wir diesen 

Punkt jetzt nicht oben gehabt hätten, hätten wir den Punkt uns sparen können. Aber das mit dem Vorschlag bzgl. den 

Aufschließungskosten von GR Bernhard Rosenberger könnte er sich auch gut vorstellen.  

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, also ein Grundstück mit derselben Größe. 

GV Reinhard Windhager sagt dazu, er weiß auch nicht, wie es damals war und wie es diskutiert worden ist. Ich weiß nur, 

dass es geredet worden ist, dass er das machen kann. Was hier aber problematisch ist, wenn es Bauland wird? 
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GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass es kein Bauland werden kann. Es geht ganz einfach nicht, da der Wald daneben 

ist, da brauchen wir gar nicht diskutieren. In einem Schutzbereich von 30-Meter gibt es kein Bauland, dies ist 

einzuhalten. Es bleibt Grünland. 

GR Bernhard Rosenberger fragt nach, ob man die Fläche, die jetzt Grünland ist, nicht dem anderen Grundstück 

zuschlagen? Damit hat er doch automatisch die Bebauungsgrenze?  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, das Grundstück wird zugeschlagen, jedoch als Grünland. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, damit fallen wir als Gemeinde, um das geht’s mir ja. Sowas ist hier schwer zu 

argumentieren. 

GV Michael Desch sagt dazu, denn offenbar mit Bauland mit Schutzzone müsste es gehen.  

GR Bernhard Rosenberger stimmt dem auch zu. Sonst dürften ja die anderen zwei Gründen, die daneben sind – Richtung 

Pomedt alt – die gehen genau so weit bis zum Wald runter. Da müssen wir halt nachfragen, das muss nicht heute sein. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, ich habe nachgefragt, darum sage ich es euch. Wir können das Grundstück als 

Grünland dem zustimmen aber nicht als Bauland, weil wenn wir uns das anfangen, dann sind wir jahrelang beschäftigt. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass er aber trotzdem einen gewissen/fairen Betrag für das Grundstück hätte.  

GR Franz Schabetsberger fragt dazu, die Aufschließungsbeiträge, die nach der Grundfläche berechnet werden, sind nur 

die Straßenbeiträge oder?  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er mit Hr. Mukenschnabel im Vorsatz darüber gesprochen hat. Die Bedenken, 

die großteils gekommen sind, habe ich ihm geschildert. Hr. Mukenschnabel hätte sich gedacht, dass der Erwerb des 

Grünlandes um 10,00 Euro ein fairer Preis für die Gemeinde wäre. Wenn Hr. Mukenschnabel es über den Grundtausch 

mit Hr. Humer macht, dann kommt ihm das ganze auch billiger, er hat mit dem kein Problem. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dann machen wir das.  

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, grundsätzlich gebe ich ihm Recht, aber eins dürfen wir trotzdem nicht vergessen, 

wir müssen nicht. 

GV Michael Desch sagt dazu, der was darüber ist, hat auch eine Schutzzone beim Grundstück.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, von dem Grundstück, was du redest, die sind so gewidmet worden. Wie es dann um 

die Bebauung gegangen ist, hat die Bezirkshauptmannschaft gesagt, dass wir es als Schutzzone ausweisen müssen, weil 

dort ein 30-Meter Abstand zum Wald ist. Das war damals ein Prozedere mit Hr. Altmann (Raumplaner), dass wir das 

hinbekommen haben, bis die Bezirkshauptmannschaft dann zugestimmt hat. Denn im Endeffekt ist es dann nicht mehr 

auf die 30-Meter gegangen, sondern es wurden auch 25-Meter akzeptiert, weil sonst hätte er nicht bauen können.  

GV Michael Desch sagt dazu, dass bitte bei Hr. Altmann (Raumplaner) nachgefragt werden soll. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass er gerne für die 262 m² die Aufschließungskosten errechnet haben möchte. 

Als Gemeinde entsteht uns durch diese Erweiterung ein fiktiver Kostensatz, den ich argumentieren muss und diesen 

möchte ich gerne abgegolten haben. Wenn bei diesem 300,00 Euro herauskommen, dann schreiben wir in den 

Kaufvertrag rein, dass er das Grundstück um 300,00 Euro abkaufen kann, plus die Tauschfläche.  

ER Andreas Schroll sagt dazu, ich würde gerne die Tauschfläche vorher wissen. Weil sind die 262 m² ein rechteckiger 

Fleck oder ist das ein Schlurf, der hundert Meter lang ist. Nicht, dass wir da einen unnötigen Streifen haben.  

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass es anschließend an das jetzige Grundstück sein soll. 

GR Anna Wimmer glaubt, dass zwischen Bauplatz und Baugrund trotzdem ein Unterschied ist. Das Stück könnte ein 

Baugrund sein, aber kein Bauplatz, weil man nicht hinbauen darf. Der Bauplatz wäre nicht genauso groß wie das 

Grundstück selbst, wie es normalerweise üblich wäre. 
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GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass ein Bauplatz und ein Baugrund nicht ident sein müssen, denn hier gibt es 

genügend Beispiele, wo es nicht so ist. Wenn wir hier Andenken, dass es ein Bauplatz/-grund werden soll, haben wir 

Schwierigkeiten mit der Bezirkshauptmannschaft mit dem Wald. Das brauchen wir nicht. Er will hier nur eine gerade 

Fläche. Ein Eintausch mit der Gemeinde wäre sinnvoller, wir haben nach außen hin ein gutes Argument, wenn wir hier 

tauschen.  

1. Vizebgm. Johann Schmidseder stellt sich die Frage, warum haben wir es dazumal diskutiert. Da haben wir um einen 

Quadratmeterpreis um 5,00 Euro diskutiert. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, wo haben wir das diskutiert?  

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, im Gemeindevorstand haben wir darüber diskutiert. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, aber nicht mit mir. 

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dann weiß ich nicht, wer noch so ausschaut wie du? Es ist diskutiert worden. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass es keine Diskussion bzgl. Grundtausch gegeben hat. Wenn wir einen Grund 

brauchen, dann muss der Grund getauscht werden, das haben wir gesagt. Ob das Grundstück um 5,00 Euro oder um 

50,00 Euro bei Hr. Humer gekauft wird, das geht uns dann nichts mehr an. 

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dass wir damals was anderes geredet haben, weil sonst kommen wir jetzt 

nicht auf 10,00 Euro.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, zeig mir das, wo das steht, dass wir es um 5,00 Euro verkaufen. 

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, ich weiß, dass es nirgends steht. Es stehen viele Sachen nirgends. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, in Summe tut es eh nichts mehr zur Sache. Wenn wir den Grundtausch jetzt 

machen, plus das was uns als Gemeinde damals entgangen wäre. Damit ist es uns egal, was er mit Hr. Humer ausmacht. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass er den Antrag stellen wird. Wenn er durchgeht, geht er durch, wenn nicht, 

dann wird das Ganze nochmals von vorne aufgerollt. Der Punkt kann jetzt nicht mehr abgesetzt werden, weil dass 

hätte vorher gemacht werden.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Kaufvertrag zu beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand nicht angenommen.  

6 „JA“-Stimmen, 3 „NEIN“-Stimmen (GR Franz Schabetsberger, GR Sascha Hübsch, GR Bernhard Rosenberger),  

10 „Enthaltungen“ (ER Andreas Schroll, GR Karin Eichinger, ER Yvonne Mader, ER Christian Kalchgruber, GR Johannes 

Schönbauer, GR Andreas Unterberger, GV Michael Desch, ER Walter Furthner, GR Andreas Lengauer, ER Lukas 

Sumereder) 
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TOP 7. Änderung der Marktstandsgebührenverordnung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die letzte Erhöhung der Marktgebühren war im Jahr 2011, damals wurde von 2,00 Euro auf 2,50 Euro erhöht.  

In der Kulturausschusssitzung wurde auch eine Befreiung der Gebühren für Riedauer Vereine beraten. 
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Verordnung über die Einhebung der Marktstandsgebühren 

vollinhaltlich zu genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

17 „JA“-Stimmen, 2 „Enthaltungen“ (ER Andreas Schroll, GR Franz Schabetsberger) 
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TOP 8. Änderung der Abfallgebührenordnung 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 
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Unter § 7 Inkrafttreten wurde der Passus „Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft“ geändert bzw. ergänzt. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Abfallgebührenordnung vollinhaltlich zu genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

18 „JA“-Stimmen, 1 „NEIN“-Stimme (ER Andreas Schroll)  
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TOP 9. Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage im Freibad – 

Bahnhofstraße 57 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Bgm. Markus Hansbauer fragt dazu, ob es dazu grundsätzlich Fragen gibt? 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage im Freibad – 

Bahnhofstraße - zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  

 

 

 

TOP 10. Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage am Schulgebäude – 

Schulplatz 134  (Beratung und Beschlussfassung) 
 

ER Andreas Schroll fragt dazu, ob die 21 kW Anlage für das ganze Schulgebäude gelte oder nur für die Mittelschule?  

Wenn wir es eventuell auf zwei Projekte machen, könnten wir zweimal eine Förderung bekommen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass die 21 kW für die Mittelschule und er glaubt auch, dass wir die 21 kW auf für 

die Volksschule bekommen – aber da ist erst ein Antrag gestellt worden. Wir könnten theoretisch jeweils 21 kW für 

die Volksschule und Mittelschule machen.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage am 

Schulgebäude – Schulplatz 134 - zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 11. Änderung des Dienstpostenplanes der Marktgemeinde Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgenden Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

1. Schülerausspeisung 

Anpassung der Dienstpostenplandarstellung auf der Grundlage der Mittelung der Direktion für Inneres und 

Kommunales vom 08.08.2022, IKD-2017-261067/12-Rer. Demnach kann die Einreihung von GD 21.EB in GD 19.1 

stattgeben werden. 

2. Handwerklicher Bereich - Reinigung 

Es soll ein zusätzlicher VB Dienstposten mit der Einstufung in GD 25.1 geschaffen werden. Das Ausmaß des 

Dienstpostens sind 0,095 PE. 

 

Lt. Auskunft vom Amt der Oö. Landesregierung vom 20. Jänner 2022 kann die DP Bewertung Alt entfallen, wenn sie 

nicht mehr in Verwendung sind. 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Änderung des Dienstpostenplanes vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 12. Anpassung der Preisgelder für den Pferdemarkt (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgenden Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Im Jahr 2022 wurde durch Katharina Niedermayer eine Erhebung bzgl. der Preisgelder in den Gemeinden, welche einen Pferdemarkt 

veranstalten, gemacht. Die letzte Anpassung erfolgte in der GR-Sitzung am 12.03.2015. Eine Unterscheidung zwischen Ehrenpreis 

bzw. 1. Preis soll auch wegfallen, da auch die Pferdebesitzer keinen Unterschied erkannten bzw. teilweise auch nicht deklariert ist, 

was der Unterschied sei, wurde auch bei der GR-Sitzung am 12.03.2015 angesprochen. Ein 2. Preis wurde die letzten Jahre nie 

vergeben.  

Erhebung 2022: 

 

 

Auszug aus dem GR-Protokoll v. 12.03.2015: 

TOP. 6.) Änderung des Preisgeldes für den Pferdemarkt 

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt laut Amtsvortrag zur Kenntnis. 

Sie berichtet, dass es ein Telefonat mit dem Obmann des Pferdesportvereines bezüglich der Preisgelder für den kommenden 

Pferdemarkt gab und dabei hat er gesagt, dass künftig auch die Haflinger-Paare € 75,-, so wie bei den anderen Pferderassen,  

bekommen sollen.    

GR. Sperl stellt die Frage - was kostet es uns?  

Die Bürgermeisterin antwortet, das kann man nicht genau sagen, das kommt darauf an, wie viele Haflinger angemeldet werden.  

GR. Schärfl sagt, er meint es beträgt unter € 100,-.   

GV. Arthofer: man muss der Bevölkerung erklären, was ist ein Ehrenpreis und was ein 1. Preis, denn viele Leute fragen sich: welcher 

Preis ist besser?  
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Preisliste für Pferde ab 2015 

Mutterstute mit Fohlen € 75,--       

Noriker     Einzel  Paar 

Ehrenpreis    40,--  75,-- 

1.Preis     40,--  75,-- 

1a,b,c Preis    40,--  75,-- 

2.Preis     35,--  65,-- 

Warmblut 

Ehrenpreis    40,--  75,-- 

1.Preis     40,--  75,-- 

1a,b,c Preis    40,--  75,-- 

2.Preis     35,--  65,-- 

Haflinger 

Ehrenpreis    40,--  75,-- 

1.Preis     40,--  75,-- 

1a,b,c Preis    40,--  75,-- 

2.Preis     35,--  65,-- 

Sonderrasse 

Ehrenpreis    40,--  75,-- 

1.Preis     40,--  75,-- 

1a,b,c Preis    40,--  75,-- 

2.Preis     35,--  65,-- 

Pony 

Ehrenpreis    35,--  50,-- 

1.Preis     30,--  50,-- 

 

Frau Bürgermeisterin stellt den Antrag, dass künftig die genannten Preisgelder  ausbezahlt werden. Sie lässt mittels Handzeichen 

abstimmen.  

 

Beschluss:  Einstimmige Annahme des Antrages. 
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Es soll die Anpassung wie folgt durchgeführt werden: 

 Vorschlag ab 2023 

(Ehrenpreis, 1. abc 

Preise) 

Alter Preis 

Großpferd (Noriker, Warmblut u. Haflinger) 50,00 Euro 40,00 Euro 

besondere Rassen/Spezial 50,00 Euro 40,00 Euro 

Pony 40,00 Euro 35,00 Euro 

Mutterstuten mit Fohlen 100,00 Euro 75,00 Euro 

Paar Großpferd (Noriker, Warmblut u. Haflinger)/besondere 

Rassen/Spezial 

100,00 Euro 75,00 Euro 

Paar Pony 80,00 Euro 50,00 Euro 

Egal welche Platzierung das Pferd bekommt, sollen die Preisgelder für jede Platzierung gleich sein.  

 

Bgm. Markus Hansbauer fragt nach, ob jemand erklären kann, was das mit der Platzierung (1 a-b-c -Preis) auf Sich hat 

bzw. warum es hier Unterschiede gibt? Oder, weil es sich einfach besser anhört wie erster, zweiter und dritter Preis? 

Welcher Preis ist höher, ein erster Preis oder ein Ehrenpreis? 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass der Ehrenpreis höher ist, wobei beide gleichwertig sind. Der Ehrenpreis wäre 

defacto höher, aber es spielt keine Rolle.  

AL Petra Langmaier fragt dazu, ob der Ehrenpreis bzw. 1-Preise beibehalten werden? Was ist mit dem zweiten Preis, 

können wir den herausstreichen, da er in den letzten Jahren nie vergeben worden ist. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass der zweite Preis nie vergeben worden ist und somit eigentlich rausgestrichen 

werden kann. Der zweite Preis ist eine Abwertung für das Pferd, die Pferderichter vergeben diesen Preis eigentlich nie. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Anpassung der Preisgelder für den Pferdemarkt vollinhaltlich zu 

genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 13. Voranschlag 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgenden Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2023 sieht beim Ergebnis der lfd. Geschäftigkeit Einzahlungen in 

Höhe von 4.941.000,00 Euro und Auszahlungen in der Höhe von 5.005.000,00 Euro vor und weist somit einen 

Fehlbetrag von -64.000,00 Euro auf. 

Der Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2023 gilt als erreicht, da die Marktgemeinde Riedau mit den allgemeinen 

Rücklagen ausgleichen kann. 

 

Grundsteuer: (Haushaltskonten 2/920000/83000 u. 2/920000/83100) 

Die Höhe der Grundsteuer A beläuft sich auf 5.900,00 Euro und die Höhe der Grundsteuer B auf 161.100,00 Euro. 

 

Kommunalsteuer: (Haushaltskonto 2/920000/833100) 

Für das Finanzjahr 2023 werden 922.300,00 Euro veranschlagt.  

 

Abgabenertragsanteile: (Haushaltskonto 2/925000+859000) 

Für das Finanzjahr 2023 werden 2.178.700,00 Euro veranschlagt.  

 

SHV-Umlage: (Haushaltskonto 1/419000/752000) 

Für das Finanzjahr 2023 werden 805.800,00 Euro veranschlagt.  

 

Krankenanstaltenbeitrag: (Haushaltskonto 1/562000/751000) 

Beim Krankenanstaltenbeitrag ergibt sich eine Belastung von 690.700,00 Euro im Jahr 2023, dies bedeutet eine 

Steigerung von rund 114.200,00 Euro. 

 

Pensionsbeiträge Beamte: (Haushaltskonto 1/080000/751100) 

Die Höhe hat sich von 185.000,00 Euro auf 152.800,00 Euro vermindert.  

Bezugnehmend auf das Gemeinde-Dienständerungsgesetz 2018 und der diesbezüglichen Verordnung sind ab Jänner 

2021, Beiträge im siebenfachen Ausmaß der von den Beamten/Beamtinnen zu entrichtenden Pensionsbeiträge 

(einschließlich der Pensionsbeiträge von den Sonderzahlungen) bzw. für die Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

im Ausmaß des siebenfachen Pensionsbeitrages, der im Aktivstand zu leisten war, jedoch berechnet vom Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezug, zu zahlen. 

 

Kindergarten Abgangsdeckung: (Haushaltskonto 1/240000/757000) 

Insgesamt wird mit einer Abgangsdeckung im Jahr 2023 von 264.200,00 Euro gerechnet. Gegenüber zum Vorjahr 

2021 bedeutet das eine Erhöhung von 93.700 Euro.  

 

Personalausgaben: 

In der Berechnung wurde eine Lohnerhöhung von 5,00 % angenommen. 

 

Finanzschulden und Leasing: 

Der Buchwert am Ende des Finanzjahres 2023 beträgt 1.952.900,00 Euro. Die Tilgungen werden sich auf 100.400,00 

Euro und die Zinsen auf 30.600,00 Euro belaufen. 

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am Ende des Finanzjahres bei 2.056 Einwohner bei 949,85 Euro. 
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GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass er sich der Stimme enthalten wird, weil er bei den Besprechungen bzgl. der 

Budgeterstellung nicht dabei war. 

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dass er den Vorschlag trotzdem lesen hätte können. 

GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, lesen kann ich eh, aber wenn ich nicht mitreden darf, brauche ich auch nicht 

mitstimmen. 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass er sich auch der Stimme enthalten wird, da er Befürchtungen hat, dass wir 

durch die jetzigen Beschlussfassungen, nächstes Jahr Abgangsgemeinde werden. Der Aufbrauch der Rücklagen ist nicht 

die richtige Vorgehensweise, da wir genau wissen, dass wir im Jahr 2022 ein Defizit von 220.000 Euro ausführen. Wir 

wissen nicht, wie geht er wirklich aus, wenn wir 70.000 Euro Abgang haben, dann benötigen wir die Rücklagen, damit 

wir ausgleichen können. Da sind einige Punkte, die noch wackelig sind, darum werde ich mich beim VA enthalten. 

GV Reinhard Windhager sagt dazu, dass es ein absolut sinnvoller Voranschlag ist, denn es betrifft alle Gemeinden. Es 

rutschen viele Gemeinde in ein Minus. Wir haben geschaut, dass alles korrekt gemacht wird. Aber wenn 

Vorschreibungen kommen, bei denen wir selbst nicht mitentscheiden können., ist es sicherlich besser, wenn wir diesmal 

noch keine Abgangsgemeinde wären.  

GV Michael Desch sagt dazu, teilweise gebe ich Hr. Schabetsberger schon recht. Wir haben sicherlich alle geschaut, 

dass wir das alle hinbekommen. Gerade die SHV-Umlage, wenn es so weiter geht, werden wir nächstes Jahr 1 Mio. 

zahlen. Die SHV-Umlage ist die letzten Jahre massiv gestiegen. 

Beschluss: 

GV Reinhard Windhager stellt den Antrag, dass der vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Entwurf des Voranschlages 

2023 genehmigt wird.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

16 „JA“-Stimmen, 3 „Stimmenthaltung“-Stimme (ER Andreas Schroll, GR Franz Schabetsberger, GR Bernhard 

Rosenberger) 
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TOP 14. Festlegung der Prioritätenreihung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgenden Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

Folgende Projekte sind derzeit im MEFP enthalten, diese müssen nach Priorität gereiht werden. 

· FF Riedau Fahrzeugankauf LFA-B (468.400,00 Euro) 

· Errichtung Feuerwehrhaus (2.000.000,00 Euro) 

· Löschwasserbehälter Schwaben (40.000,00 Euro) 

· Photovoltaik Mittelschule Riedau (42.000,00 Euro) 

· Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten und Krabbelstube (2.581.700,00 Euro) 

· Straßenbauprogramm 2021 – 2023 KIG 2020 (546.000,00 Euro) 

· Aufschließung Straße „Pomedt II“ (189.000,00 Euro) 

· Kommunalfahrzeug Bauhof (86.400,00 Euro)) 

· Kommunalfahrzeug Mähtraktor (67.800 Euro) 

· Photovoltaik Freibad (85.200,00 Euro) 

· Aufschließung WVA „Pomedt II“ (179.300,00 Euro) 

· Aufschließung ABA „Pomedt II“ (137.700,00 Euro) 

· Kanalsanierung (767.600,00 Euro) 

GV Reinhard Windhager sagt dazu, dass in der Fraktionsbesprechung darüber diskutiert wurde. 

Folgender Vorschlag von der ÖVP Fraktion:  

(1) Erweiterung bzw. Neubau Kindergarten und Krabbelstube (2.581.700,00 Euro) 

(2) FF Riedau Fahrzeugankauf LFA-B (468.400,00 Euro) 

(3) Photovoltaik Mittelschule Riedau (42.000,00 Euro) 

(4) Photovoltaik Freibad (85.200,00 Euro) 

(5) Aufschließung Straße „Pomedt II“ (189.000,00 Euro) 

(6) Aufschließung WVA „Pomedt II“ (179.300,00 Euro) 

(7) Aufschließung ABA „Pomedt II“ (137.700,00 Euro) 

(8) Straßenbauprogramm 2021 – 2023 KIG 2020 (546.000,00 Euro) 

(9) Kommunalfahrzeug Bauhof (86.400,00 Euro)) 

(10)  Kommunalfahrzeug Mähtraktor (67.800 Euro) 

(11)  Errichtung Feuerwehrhaus (2.000.000,00 Euro) 

(12)  Löschwasserbehälter Schwaben (40.000,00 Euro) 

(13)  Kanalsanierung (767.600,00 Euro) 

GV Michael Desch sagt dazu, dass in der Fraktion auch ähnlich gereiht wurde - wir hätten Platz 1 und Platz 2 getauscht. 

GR Karin Eichinger sagt dazu, dass wir in der Fraktion Platz 3 und Platz 4 gewechselt hätten, wir können sie abändern, 

wie wir wollen., wir müssen es jetzt einmal ans Land Oö. schicken. 

ER Andreas Schroll sagt dazu, die Reihung ist interessant bzw. fragwürdig, weil der Punkt Errichtung Feuerwehrhaus auf 

Punkt 11 steht, lt. GEP soll das FF-Haus 2027 stehen. Manche Gemeinden, welche sich nicht an die GEP halten, .werden 

es spüren bzgl. der Bedarfszuweisungen. Ich würden den Punkt nicht soweit nach hinten anreihen. Bzgl. 

Löschwasserbehälter, gibt es da was schriftlich, dass es noch nicht gemacht werden muss? 
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GR Bernhard Rosenberger sagt dazu, dass die Reihenfolge auch so passt. 

ER Andreas Schroll fragt, kann man für die Allgemeinheit noch die Kosten für das Feuerwehrfahrzeug erklären, da es 

effektiv nicht die Kosten sind. 

Bgm. Markus Hansbauer erläutert die tatsächlichen Kosten: Normkosten: 309.000  Euro - davon bekommen wir 25 % 

LZ u. 20 % BZ, dass sind in Summe 139.050 Euro, Fixbetrag für Fahrgestell und Aufbau in der Höhe von 28.000 Euro 

Fixbetrag für Pflichtausrüstung ohne Großgeräte 15.000 Euro; Sonderausstattung/Pflichtausrüstung 43.900 Euro 

davon Förderung vom LFK in der Höhe von 7.000 Euro; Veräußerung 15.000 Euro, Eigenanteil von der FF. 

Zusammengefasst belaufen sich die Kosten auf 462.020 Euro, minus 189.050 Euro Förderung = 272.970 Euro – 

Eigenanteil von FF u. Veräußerung – Restfinanzierung über Darlehen. 

GV Michael Desch verlässt um 20:04 Uhr den Saal, kommt wieder retour um 20:05 

 

Beschluss: 

GV Reinhard Windhager stellt den Antrag, die vorliegende Prioritätenreihung für den MEFP 2024-2027 zu beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 15. MEFP 2024-2027 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Gemeinsamt mit dem Voranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat ein Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

vorzulegen. 

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan enthält folgenden Bestandteile: 

- Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit 

- Nachweis der Investitionstätigkeit 

- Prioritätenreihung (wird nach Beschluss beigelegt) 

- Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen 

- Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen 

- Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene –interne Vergütungen enthalten 

- Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Und 2. Ebene –interne Vergütungen enthalten 

- Ergebnisvoranschlag Detailnachweis 

- Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis 

- Querschnitt 

 

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, dass er sich auch wieder enthalten wird, da hier noch ein paar Dinge offen sind, die 

sich auch mit der Prioritätenreihung wieder ändern werden. Zu Hr. Windhager‘s Wortmeldung gibt Hr. Schabetsberger 

bekannt, dass es aktuell 40 % der Gemeinden sind, welchen den Haushalt nicht ausgleichen können, also nicht fasst alle. 

Es sind Ausgaben, die wir nicht entscheiden, es entscheidet die Bundesregierung. Wenn die nicht bereit sind, die 

Gemeinden besser zu unterstützen, werden wir in spätestens 10 Jahren überflüssig sein. Weil nichts mehr beschlossen 

werden kann, weil kein Geld mehr da ist. Beim SHV brauchen wir nicht jammern, das ist einfach zum Finanzieren. Der 

SHV ist nichts anderes, als unsere Alten- und Pflegeheime. Gratis gibt es hier nichts.  

GR Alois Brunner sagt dazu, da muss man aber auch Bedenken, dass in Schärding eines gebaut worden ist, wo jetzt ein 

Stock besetzt ist.  

GR Franz Schabetsberger sagt dazu, ein Stock ist leer und zwei sind besetzt. Der ist leer, weil kein Personal ist. In Zell 

haben wir derzeit eine Warteliste von 46 Personen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, es wäre interessant, was es Kosten würden, wenn es auch voll wäre. 

GV Reinhard Windhager sagt dazu, dass es im Bezirk 50 Personen sind, die auf der Warteliste sind.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den vorliegenden Antrag MEFP 2024-2027 zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen: 

17 „JA“-Stimmen, 2-„Stimmenthaltung“ (GR Franz Schabetsberger, GR Bernhard Rosenberger) 
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TOP 16. Dringlichkeitsantrag Änderung der Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage 

(Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen erhalten: 
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Unter § 9 Inkrafttreten wurde der Passus „Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 

Kraft“ geändert bzw. ergänzt. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Änderung der Kanalgebührenordnung vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

18 „JA“-Stimmen, 1 „Stimmenthaltung“ (ER Andreas Schroll) 
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TOP 17. Bericht des Bürgermeisters 
 

- Ehrung der ausgeschiedenen GR-Mitglieder am 25.05.2023, vorher GR Sitzung um 18:00 Uhr) 

 

- Situation ÖBB Parkplatz – Entbehrlichkeitsprüfung wird gemacht 

 

- ISG Projekt in der Schmiedgasse kommt nicht zu Stande 

 

- Situation Kündigung Bauhofmitarbeiter  

Welche Möglichkeiten gibt es? Der Job des Bauhofmitarbeiters ist gekoppelt an das Freibad.  

 

GR Andreas Unterberger Andreas verlässt den Saal um 20:15 Uhr, wieder retour um 20:17 Uhr. 

 

- Interessensbekundung Glasfaser-Anschlüsse auf Kommunalebene 

SpeedConnect Anschlusskosten von 279,00 Euro, wenn das Gebiet interessant wäre 

 

- Aufnahme von Ukrainischen Familien in Riedau von Privatperson 

 

- Zuhörer in Ausschüssen  

Bitte Obleute darauf achten, welche Leute im Ausschuss drinnen sind, dass auch diese die Wortmeldung 

machen. Der Zuhörer soll Zuhörer bleiben. 

 

- Bitte an GR Franz Schabetsberger – Umgang mit den Bediensteten am Gemeindeamt 
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TOP 18. Allfälliges 
 

GR Karin Eichinger fragt nach, ob man die Laterne beim Parkplatz „Wohnbau-Hausruckviertel“ wieder aufstellen kann. 

Da ist die Laterne weggekommen, wie der Bau begonnen hat.  

ER Andreas Schroll fragt nach, wann die Nutzung des Turnsaales ausgeschrieben wird und bis wann man sich anmelden 

muss. 

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass es dazu keine Anmeldung gibt. 

ER Andreas Schroll sagt dazu, dass es nicht fair ist für andere Vereine, da sehr viele Termine bereits vergeben sind. Wäre 

es vielleicht fair, dass man eine jährliche Ausschreibung macht? 

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass derjenige Verein sich am Gemeindeamt melden soll. 

ER Yvonne Mader sagt dazu, dass es für die Faschingsgilde auch schwer ist, einen Termin zu finden.  

1. Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, dass im Verein intern auch darüber gesprochen wird. 

 

Keine weiteren Wortmeldungen 

  



 

-50- 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der 

Vorsitzende die Sitzung um 20:50 Uhr. 

 

 

 

 

 

  

Der Vorsitzende  Schriftführer 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 16. Dezember 2022 

keine - folgende - Einwendungen erhoben 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom __________ 

keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde 

und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

Riedau, am …………………………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Vorsitzende  

   

 

 

 

 

  

ÖVP GV Reinhard Windhager  FPÖ GV Michael Desch 

 

 

 

 

  

GR Karin Eichinger  LISTE GR Bernhard Rosenberger 

 


